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DER VERWALTUNGSBEIRAT
III. Quartal

jetzt ist es amtlich. Nach langem Hin und 
Her hat die Bundesregierung am 27.6.2007 
die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 
2007) beschlossen. Diese Vorschrift bildet 
die gesetzliche Grundlage für die Einfüh-
rung von Energieausweisen zu bestehen-
den Gebäuden. Die sich daraus ergeben-
den Regelungen sollten von Immobilienei-
gentümern sehr ernst genommen werden, 
weil es Ziel der Regierung ist, neben der 
Durchsetzung von Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung auch etwas für den Klima-
schutz zu tun. Wir rechnen damit, dass 
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit insbe-
sondere des Bundesumweltministeriums 
Druck auf die Immobilieneigentümer aus-
geübt wird, um die Umsetzung der Verord-
nung zu erreichen. Mit der beiliegenden 
Themenzeitung erhalten Sie umfassende 
Informationen rund um die Energieeinspar-
verordnung und den Energieausweis.

Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir im letz-
ten Jahr die „VOW Stiftung for Children“ 
ins Leben gerufen haben. Nicht zuletzt 
auch aufgrund von Spenden aus dem Kreis 
der von uns betreuten Eigentümer war es 
zwischenzeitlich möglich, die Therapiekos-
ten für sechs Kinder zu übernehmen. Wir 
freuen uns sehr, dass wir diesen Kindern 
eine Behandlung der bei ihnen diagnosti- 
zierten Rechen- und/oder Lese-/Recht-
schreibstörung ermöglichen können.

Zur Erinnerung hier das Spendenkonto: 
199 963 018, Nord/LB, BLZ 250 500 00.

Die Stiftung ist berechtigt, steuerlich ver-
wertbare Spendenquittungen auszustellen.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Rest-
sommer und soweit sie noch vor Ihnen  
liegen erholsame Urlaubstage. 

Herzlichst  
Ihr  
Dietmar Bosse
Vorsitzender der Geschäftsführung

Liebe 
Leserin,
lieber Leser, Am 12.6.2007 informierten der ZDF-

Meteorologe Dieter Walch und der 
Staatssekretär im niedersächsischen 
Umweltministerium Dr. Christian Eberl 
im Rahmen einer VOW-Veranstaltung 
über Klimawandel und Klimaschutz. In 
seinem Vortrag entwarf Walch ein auf-
rüttelndes Szenario der Auswirkungen 
einer unvermeidbaren Erderwärmung, 
zeigte jedoch auch Maßnahmen auf, 
die jeder einzel-
ne zum Klima-
schutz ergreifen 
kann. Staatsse-
kretär Dr. Eberl 
informierte über 
die Klimaschutz-
Maßnahmen 
der Regierung 
auf internatio-
naler, nationaler 
und regionaler 
Ebene. Abschlie-
ßend referierte 
Carsten Raabe, 
Geschäftsführer 
der VOW Facili-
ty Management 
GmbH, über Energiesparmaßnahmen an 
Gebäuden.

„Klimawandel und seine Folgen –  
vernichten wir uns selbst?“ Diese Frage 
stand im Mittelpunkt des Interesses im 
Congress Saal der Stadthalle Braun-
schweig. Diplom-Meteorologe Walch 
beantwortete diese Frage mit einem  
wissenschaftlich fundierten Ja. 

Dr. Christian Eberl betonte, dass in  
Niedersachsen sowohl vorsorgliche Akti-
vitäten zum Klimaschutz wie Offshore-
Windkraftanlagen und Investitionen in 
Energieforschung, als auch Nachsorge-
Maßnahmen zur kommenden Klimaver-
änderung ergriffen werden. Zu letzterem 

gehören zum Beispiel Küstenschutz, Was-
serwirtschaft oder Gesundheitsfragen.

Schließlich referierte Carsten Raabe, 
VOW Facility Management GmbH,  
darüber, inwiefern Energiesparmaßnah-
men an Gebäuden zum Klimaschutz 
beitragen können. Raabe sprach über 
Niedrigenergiehäuser, die Einführung des 
Energiepasses sowie über ein 4-Phasen-

Modell im strategischen Facility Manage-
ment zur Bestimmung und Optimierung 
des Energiebedarfs eines Hauses.
Im Anschluss fand eine Podiumsdiskus-
sion mit allen Referenten statt, an der 
sich die Besucher rege beteiligten. Dabei 
wurden vor allem die Themen Energie-
verbrauch von Fahrzeugen, Brennstoff-
zellen- und Wasserstofftechnologie, die 
Abholzung des tropischen Regenwaldes 
sowie der Ausstieg aus der Kernkraft-
energie diskutiert.

Reges Interesse am Klimaschutz
VOW-Veranstaltung mit ZDF-Meteorologen Dieter Walch und  
Staatssekretär Dr. Christian Eberl.

VOW-Veranstaltung zum Thema Klimawandel,  
von links: Carsten Raabe, Dietmar Bosse, 

Dieter Walch, Dr. Christian Eberl.

PS: Vorankündigung VOW Workshop 
für Verwaltungsbeiräte am 13.10.2007, 
9.00 Uhr, Stadthalle Braunschweig.
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Steigerung

Mietkostenentwicklung

Die Mietpreise steigen erstmals seit 2006 wieder. Bisher waren es lediglich 
die Nebenkosten, die das Wohnen teurer machten. Doch jetzt steigen auch 

die Grundmieten. Besonders in den Ballungsgebieten gibt es in den günstigen 
Preisgruppen kaum mehr 
ein Angebot. Nach ersten 
Berechnungen bewegen sich 
die Mieten derzeit schneller 
nach oben als die Preise für 
Neubauten und Bestands-
objekte. Zwar ließe sich mit 
dem Bau von mehr Neu-
bauwohnungen gegensteu-
ern, doch auch ein soforti-
ges Umdenken würde erst in 
einigen Jahren Erfolg zeigen. 

Da bei Neubauwohnungen immer  
weniger steuerliche Vergünstigungen 
winken, steigt der Beliebtheitsgrad von 
historischen Gebäuden stetig an. Nach 
Schätzungen existieren bundesweit rund 
880.000 Baudenkmäler. Doch Finanz-
experten raten zur Vorsicht: Investo-
ren sollten nicht nur die Steuervortei-
le im Auge haben, sondern auch die 
sonst üblichen Kriterien berücksichtigen. 
Besonders die Lage ist entscheidend für 
die Rentabilität der Investition. 
Man sollte genau prüfen, ob der Kauf-
preis realistisch ist und welche ortsübli-
che Miete verlangt werden kann. Auch 
die Vermietbarkeit und der Wiederver-
kaufswert sind wichtige Entscheidungs-
kriterien. 

Investition in denkmal-
geschützte Immobilien

VOW-Informationsver-
anstaltung gut besucht
Rund 150 Gäste informierten sich  
am 24.5.2007 über neue gesetzliche  
Bestimmungen, Steuervorteile und  
Einsparungsmöglichkeiten für  
Wohnungseigentümer.

Nach gut drei Stunden Informationen 
und Diskussionen zum Thema Woh-
nungseigentum gingen die Gäste der 
VOW zufrieden nach Hause. Viele offene 
Fragen zum geänderten Wohnungseigen-
tumsgesetz beantwortete Dr. Matthias 
Löffler, Richter am Amtsgericht Hanno-
ver, im regen Austausch mit dem Publi-
kum. Wirtschaftsprüfer Dipl. Oec. Marco 
Reimann informierte anschließend über 
die Möglichkeiten für Wohnungseigen-
tümer, haushaltsnahe Dienst- und Hand-
werkerleistungen steuerlich geltend zu 
machen. Zum Abschluss stellte Dipl.-
Ing. Carsten Raabe die neue Gesellschaft 
VOW Facility Management GmbH und 
deren Leistungen vor.

Für Verwaltungsbeiräte und Wohnungs-
eigentümer brachte der Informations-
abend der VOW, der innerhalb der 
Reihe „Culture & Events“ stattfand, viele 
wichtige Neuheiten. Im Fokus stand die 
Novellierung des Wohnungseigentums-
gesetzes, die am 1. Juli 2007 in Kraft 
getreten ist. Hier ging es unter anderem 
um die Rechtsfähigkeit der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, die Rechte 
und Pflichten der Wohnungseigentü-
mer und der Gemeinschaft sowie um die 
Beschlusskompetenz bei Kostenverteilung 
und Modernisierungsmaßnahmen (siehe 
auch Beilage zur Ausgabe 2/2007).

In der zweiten Hälfte der Veranstaltung 
stand die Frage nach Kostenreduzierung 
für Wohnungseigentümer im Vorder-
grund. Wirtschaftsprüfer Marco Reimann 
zeigte auf, welche Dienst- und Handwer-
kerleistungen steuerlich geltend gemacht 
werden können und was die Eigentümer 
dabei zu beachten haben.

Einsparungsmöglichkeiten im Bereich 
Energiekosten durch die neu gegrün-
dete Gesellschaft bildeten den dritten 
Themenblock. Am konkreten Beispiel 
erklärte Geschäftsführer Carsten Raabe, 
wie durch detaillierte Energiekostenana-
lysen Einsparpotenziale offengelegt wer-
den können. Er referierte weiterhin über 
das Leistungsportfolio der Gesellschaft, 
zu dem Energiedienstleistungen ebenso 
gehören wie das technische Gebäude-
management oder auch die Wahrung 
und Steigerung der Gebäudequalität.

Hinweis: Unser Mitarbeiter Dipl.-Ing. (FH) 
Stephan Koch, Telefon: 0531 / 2 73 01 - 32, 
stephan.koch@vow-bs.de ist berechtigt, 
Energieberatungen durchzuführen und 
Energieausweise auszustellen.
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Denkmalgeschützte Immobilien bieten nicht  
nur individuelles Wohnen und stilvolles  
Ambiente, sondern auch Steuervorteile. 

Entwicklung der Hypothekenzinsen
Die Frage, wie sich die Hypothekenzinsen in nächster Zeit entwickeln werden, wird je 
nach Intention der jeweiligen Auskunftsstelle durchaus unterschiedlich bewertet. Die 
uneinheitliche Entwicklung auf dem US-Zinsmarkt bewirkt Unsicherheiten. Auch die 
Europäische Zentralbank hat unter Hinweis auf Inflationsgefahren in der Euro-Zone 

für die nächsten Monate eine 
weitere Zinserhöhung angedeu-
tet. Experten erwarten bis zum 
Jahresende eine Leitzinserhö-
hung auf 4,5%. Derartige Ent-
wicklungen werden oft schnell 
an die Kunden weitergegeben. Es 
besteht weiter eine starke Nach-
frage am Hypothekenmarkt, des-
halb sollten Immobilienfinanzie-
rer zwar nicht übereilt handeln, 
sich aber auch nicht auf langfris-
tig niedrige Zinssätze verlassen.Quelle: Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Baugeld wird teurer
Hypothekenzinsen, 10 Jahre Zinsbindung, effektiv
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So viel Miete bezahlen Sie insgesamt
  in 10 Jahren  in 20 Jahren  in 30 Jahren
Kaltmiete pro Monat
 200 26.888 60.312  105.366
 300 40.332  91.961  158.050
 400 53.776  122.614  210.733
 500 67.220  153.268  263.416
 600 80.664  183.921  316.099
 700 94.108  214.545  368.783

in Euro bei 2,5% Steigerung pro Jahr
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Rechtsprechung

Für den Kaufpreis aus einem Gasliefe-
rungsvertrag haftet die insoweit rechtsfä-
hige Wohnungseigentümergemeinschaft, 
nicht aber die jeweiligen Eigentümer, so 
der Bundesgerichtshof in seiner Entschei-
dung vom 7. März 2007. Der Gasliefe-
rant hatte einen Energielieferungsvertrag 
mit einer Wohnungseigentümergemein-
schaft. Diese zahlte einen beträchtlichen 
Teil des Kaufpreises nicht. Der Energielie-
ferant nahm die einzelnen Wohnungsei-
gentümer auf Zahlung in Anspruch. Der 

BGH trat den in Anspruch genommen 
Eigentümern zur Seite und verwies auf 
seine Entscheidung zur Teilrechtsfähig-
keit der Wohnungseigentümergemein-
schaft (Beschluss vom 2. Juni 2005, V 
ZB 32/05). Danach kommt eine gesamt-
schuldnerische Haftung der Wohnungs-
eigentümer neben der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft nur noch in Betracht, 
wenn diese sich klar und eindeutig auch 
persönlich verpflichten wollten. Das 
wurde im vorliegenden Fall verneint.

WEG

Nur die Eigentümergemeinschaft haftet 

Praxistipp In der am 1. Juli 2007 in Kraft getretenen Novelle des Wohnungs-
eigentumsgesetzes ist die Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemein-
schaft nunmehr gesetzlich normiert, § 10 Abs. 6 WEG n. F.. Die Haftung der 
Wohnungseigentümer für Verbindlichkeiten der Wohnungseigentümergemein-
schaft ist zukünftig ebenfalls geregelt, § 10 Abs. 8 WEG n. F.. Danach haften die 
Eigentümer nur noch beschränkt in Höhe der auf sie jeweils entfallenden Mitei-
gentumsanteile. Im Unterschied zur oben genannten Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs haften die Wohnungseigentümer in Höhe ihres Anteils zukünftig 
neben der teilrechtsfähigen Gemeinschaft. Gläubiger der Gemeinschaft können 
also die Gemeinschaft an sich und gleichzeitig noch einzelne Eigentümer, aller-
dings begrenzt auf die Höhe deren Miteigentumsanteils, in Anspruch nehmen.

Allgemeines Recht

Einwurf-Einschreiben 
reicht nicht
Nach wie vor werden Schreiben gerne 
per Einwurf-Einschreiben versendet. Muss 
man als Absender aber später einmal 
beweisen, dass das Schreiben auch tat-
sächlich dem Empfänger zugegangen 
ist, reicht das Einwurf-Einschreiben nicht 
aus. Dies bestätigt auch das Amtsge-
richt Kempen mit Urteil vom 22. August 
2006. Das Gericht weist darauf hin, dass 
ein Verlust von Postsendungen während 
des Zustellvorganges ebenso wenig aus-
zuschließen sei, wie das Einstecken von 
Postsendungen in den falschen Brief-
kasten. Dass damit der Nachweis des 
Zugangs eines Einwurf-Einschreibens 
nahezu unmöglich gemacht wird, sei 
auch im Hinblick auf den Absender hin-
zunehmen, denn dieser könne ja einen 
sichereren Zugangsweg wählen.

Praxistipp Bei Versendung wichtiger 
Schriftstücke, bei denen es auf den 
Nachweis des Zugangs ankommen 
kann (z.B. Kündigungen, Mieterhö-
hungsverlangen etc.), ist dringend 
zu empfehlen, von einer Übersen-
dung per Einwurf-Einschreiben, 
aber auch von einer Übersendung 
per Einschreiben / Rückschein abzu-
sehen. In beiden Fällen kommt 
nämlich hinzu, dass der Empfän-
ger immer noch behaupten kann, 
der ihm zugestellte Umschlag sei 
leer gewesen. Hilfreich ist hier die 
Zustellung durch einen Gerichts-
vollzieher oder durch einen Boten, 
wenn der Bote schriftlich bestätigt, 
vom Inhalt des Schreibens Kennt-
nis gehabt und dieses unter Angabe 
des  Datums und der Uhrzeit in den 
Briefkasten eingeworfen zu haben. 
Bei der Gerichtsvollzieherzustellung 
erhält der Absender ein Zustellpro-
tokoll, das den Zugang beim Emp-
fänger beweist. Vorsicht bei dro-
hendem Fristablauf: Die Zustellung 
durch den Gerichtsvollzieher dauert 
meist mehrere Tage.

WEG

Umlagefähiger Elektrocheck
Lässt ein Vermieter alle vier Jahre eine Überprüfung der elektrischen Anlage des Hau-
ses durchführen, kann er die Kosten dafür als Betriebskosten auf die Mieter umlegen. 
Dies entschied der Bundesgerichtshof unter Aufhebung eines Urteils der Vorinstanz. 
Eine Mieterin in einem Mehrfamilienhaus hatte sich gegen die Umlage in Höhe von 
22,65 Euro zur Wehr gesetzt, da sie die Kosten für die Überprüfung als nicht umlage-
fähige Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungskosten ansah. Der Bundesgerichtshof 
(Az. VIII ZR 123/06, Urteil vom 14.2.2007) betonte, dass die Überprüfung hier ohne 
konkreten Hinweis auf einen Schaden oder eine Gefahr allein zur Vorsorge stattgefun-
den habe. Es handle sich damit um umlagefähige Betriebskosten. Auch mit „vorbeu-
genden Instandsetzungskosten“ könne nicht argumentiert werden.

WEG

Änderung der Kostenverteilung  
durch Mehrheitsbeschluss
Nach den ab 1. Juli 2007 geltenden neuen 
Bestimmungen des Wohnungseigentums-
gesetzes können die Wohnungseigentü-
mer abweichend von der gesetzlichen 
Regelung (Kostenverteilung nach Mitei-
gentumsanteilen) oder abweichend von 
einer in der Gemeinschaftsordnung ent-
haltenen Vereinbarung die Verteilung der 
Betriebs- und Verwaltungskosten durch 
Mehrheitsbeschluss ändern. Das Gleiche 
gilt für eine Änderung der Kostenvertei-
lung bei konkret beschlossenen Instand-
haltungs- und Instandstandsetzungsmaß-
nahmen sowie bei baulichen Veränderun-
gen und Modernisierungsmaßnahmen.
Während für die Änderung des Vertei-
lungsschlüssels bei Betriebs- und Verwal-
tungskosten die einfache Mehrheit der in 
der beschlussfähigen Versammlung anwe-
senden und vertretenen Wohnungseigen-

tümer ausreicht, bedarf die Änderung der 
Kostenverteilung bei Instandhaltungs-, 
Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen und bei baulichen Verän-
derungen einer Dreiviertelmehrheit aller 
stimmberechtigten Wohnungseigentümer, 
die zusätzlich mehr als die Hälfte der Mit-
eigentumsanteile repräsentieren müssen.
Als Maßstab für die Änderung der 
Betriebs- und Verwaltungskosten gilt das 
Verbrauchs- oder Verursacherprinzip bzw. 
ein anderer Maßstab, der ordnungsmäßi-
ger Verwaltung entspricht. 
Bei Änderungen der Kostenverteilung für 
Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen sowie für 
bauliche Veränderungen muss der Maß-
stab dem Gebrauch oder der Möglichkeit 
des Gebrauchs durch die Wohnungseigen-
tümer Rechnung tragen.
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Verstädterung immer schneller
+ VOW Intern ++ VOW Intern +

Mitarbeiter der VOW-Gruppe  
erwerben Zertifikat als  
Sachverständige Immobilienbewertung

Der Geschäftsführer der VOW Facility 
Management GmbH, Dipl.-Ing. Torsten 
Böttcher und der Mitarbeiter der VOW 
Immobilienmanagement GmbH Dipl.-
Wirtschaftsing. Jörn Homann haben durch 
Besuch einer Weiterbildungsmaßnahme der 
Fachhochschule Holzminden mit abschlie-
ßender Prüfung das Zertifikat „Sachver-
ständiger Immobilienbewertung (WBZ)“ 
erlangt. Beide Herren sind dadurch befä-
higt, auf fachlicher Grundlage Immobilien-
bewertungen durchzuführen.

Wir gratulieren beiden Herren und  
freuen uns mit ihnen über ihren Erfolg.

Seit Jahren geht der Wohnungsneubau 
zurück. Man könnte daraus schließen, 
dass die damit verbundene geringere 
Nachfrage nach Bauland die Preise sta-
gnieren lässt. Weit gefehlt: In den letz-
ten 10 Jahren hat sich der Baulandpreis 
in Gesamtdeutschland fast verdoppelt, 
genau um 84,6% und ist von 65 Euro 
je Quadratmeter im Jahr 1997 auf 120 
Euro im Jahr 2006 gestiegen. Die regio-
nalen Unterschiede sind groß. Im Westen 
stiegen die Bodenpreise im gleichen Zeit-
raum von 78 auf 143 Euro, im Osten von 
41 auf 46 Euro. Dr. Stefan Jokl vom Ins-
titut für Städtebau in Berlin stellt dazu 
fest: „Wegen der erheblich größeren Flä-

chenreserven und Bevölkerungsabwan-
derungen in den neuen Bundesländern 
dürfte der Abstand bei den Grundstücks-
preisen zwischen Ost und West noch auf 
einige Jahre hinaus deutlich bleiben.“
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Baulandpreise fast verdoppelt
1998 bis 2006 – Angaben in EUR/m²
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Die Verstädterung findet vor allem in den Entwicklungsländern statt und betrifft dort die  
Metropolregionen und Gigastädte. Das deutsche Stadtbild ist dagegen oft  

noch mittelalterlich geprägt wie hier in Tauberbischofsheim.
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Die Weltbevölkerung wächst stetig, bis zum Jahr 2030 wird mit 8 Milliarden Erden-
bürgern gerechnet. Gleichzeitig verstärkt sich der Trend zum Leben in den Ballungs-
gebieten. Schon im nächsten Jahr werden zum ersten Mal in der Geschichte mehr 
als die Hälfte aller Menschen in Städten leben, nämlich rund 3,3 Mrd. Die stärkste 
Zunahme kann man in den Entwicklungsländern beobachten, wo bereits heute einer 
von drei Stadtbewohnern in Elendsvierteln lebt. Die Entwicklung wird man nicht auf-
halten können, denn die Chancen sind für den Einzelnen in den Metropolen um ein 
Vielfaches größer als auf dem Land. Gefragt sind Stadtplaner mit Visionen, die neue 
Konzepte für Arbeit, Infrastruktur und Armutsbekämpfung entwickeln.

102.000.000.000 Euro
könnten die deutschen Kommunen 
erwirtschaften, wenn sie sich von 
ihrem gesamten Immobilienbesitz mit 
geschätzten 2,3 Mio. Wohnungen tren-
nen würden. Nach Berechnungen des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft, Köln, 
wäre es möglich, die jährlichen Zins-
lasten um 4,2 Mrd. Euro zu reduzieren, 
wenn man die Mittel aus dem Verkauf 
zur Reduzierung des öffentlichen Schul-
denberges nutzen würde.

Der Bundesgerichtshof hat die unter Ver-
mietern übliche Praxis bestätigt, einen 
Teil der Mietkaution bis zur Abrechnung 
über die Betriebskosten einzubehalten. 
Eine Mieterin hatte sofort nach Ende des 
Mietvertrages die Rückzahlung der Kau-
tion verlangt. Der Vermieter erwartete 
jedoch noch eine Betriebskostennachzah-
lung für das Vorjahr und behielt einen 
Teil der Kaution zunächst ein. Die umge-
hend eingereichte Klage der Frau war 
erfolglos. Der Bundesgerichtshof (Az. VIII 

ZR 71/05, 18.01.2006) stellte fest, dass 
ein angemessener Teil der Mietkaution 
bis zum Ende der dem Vermieter zuste-
henden Abrechnungsfrist einbehalten 
werden darf. Diese Frist kann im Einzel-
fall durchaus sechs Monate überschrei-
ten. Auch noch nicht fällige Betriebskos-
tennachzahlungen nach Vertragsende 
gehören zu den von der Kaution abgesi-
cherten Ansprüchen des Vermieters.

Baulandpreise galoppieren

Einbehalten der Mietkaution

Was einen guten Makler 
ausmacht – für Mann 
oder Frau?
Bei den Kriterien, die einen guten Mak-
ler auszeichnen, gehen die Meinungen 
von Frauen und Männern auseinan-
der: Während er seinem Makler eher ein 
umfassendes Wissen über den Immobi-
lienmarkt sowie Diskretion bei der Bera-
tung abverlangt, zeigt sich für sie die 
Qualität ihres Maklers vor allem wäh-
rend der Besichtigung des Anwesens. Das 
ist ein Ergebnis einer aktuellen „Immo-
bilien-Trendstudie“ . Danach legen 36% 
der Immobilienkäuferinnen Wert auf 
eine optimale Betreuung beim Besich-
tigungstermin. Hier scheidet sich in 
den Augen der Frauen bei den Maklern 
die Spreu vom Weizen. Punkten kön-
nen Makler vor allem durch eine hohe 
Detailkenntnis zum Objekt. Dies ist hin-
gegen nur 32% der Männer wichtig. Ein 
Grund: Frauen sind beim Erwerb von 
Immobilien emotionaler. Sie wollen sich 
bei der Besichtigung der Immobilie vor-
stellen können, wie es sich dort lebt und 
haben daher die verschiedensten Fragen. 
Dabei spielen auch vermeintliche Klei-
nigkeiten für sie eine große Rolle. Män-
ner hingegen bevorzugen einen Dienst-
leister, der für sie die Immobilien oder 
Kaufinteressenten selektiert.
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